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Allgemeine Geschiftsbedingungen (AGB)

Geltungsbereich

Die Agentur entwickelt und erstellt im Auftrag ihrer Kunden Beratungs-, Kreativ- und
Ausflihrungsleistungen im Kommunikationsbereich. Die nachstehenden Allgemeinen
Geschaftsbedingungen (,AGB") gelten fir alle von der ALBERT BAUER COMPANIES GMBH & CO KG (im
Folgenden: Auftragnehmerin) im Auftrag von Dritten (im Folgenden: Auftraggeber) erbrachten
Leistungen und Lieferungen. Diese AGB sind wesentlicher Bestandteil des Auftrages bzw.
abgeschlossenen Vertrages mit dem Auftraggeber. Abweichende Geschaftsbedingungen des
Auftraggebers sowie Anderungen und Erganzungen dieser AGB sind nur giiltig, wenn und soweit sie von
der Auftragnehmerin schriftlich anerkannt wurden. Dies gilt auch, wenn den Geschafts- und/oder
Lieferungsbedingungen des Auftraggebers von der Auftragnehmerin nicht ausdricklich widersprochen
wurde.

Allgemeine Zusammenarbeit

2.1.  Die Auftragnehmerin erbringt ihre Leistungen immer im Rahmen eines konkreten Auftrages
durch den Auftraggeber, auf Basis von Briefings, die vom Auftraggeber an die
Auftragnehmerin Gbergeben und erlautert werden. Der Auftrag und ggf. das Briefing stellen
fir die Auftragnehmerin die verbindliche Arbeitsgrundlage dar. Wird das Briefing mindlich
erteilt, soll ein Kontaktbericht angefertigt werden, der dann zur verbindlichen
Arbeitsunterlage wird.

2.2. Die Auftragnehmerin und der Auftraggeber arbeiten stets vertrauensvoll zusammen und
unterrichten sich bei Abweichungen vom vereinbarten Vorgehen oder Zweifeln an der
Richtigkeit der Vorgehensweise des jeweils anderen unverzlglich gegenseitig.

2.3. Die Auftragnehmerin wird alle Unterlagen und Daten des Auftraggebers flr die Dauer von zwei
Jahren nach Beendigung des jeweiligen Auftrags aufbewahren und anschlieBend auf Wunsch
dem Auftraggeber zur Verfligung stellen. Das Herausgabeverlangen muss schriftlich oder in
Textform geduBert werden. Nach Ablauf der zweijdhrigen Frist ist die Auftragnehmerin
berechtigt, die Unterlagen zu vernichten bzw. Daten zu ldschen. Eine weitere Verwahrung
kann auf Basis eines entgeltlichen Archivierungsvertrages vereinbart werden.

Allgemeine Mitwirkungsleistungen des Auftraggebers

3.1.  Der Auftraggeber wird der Auftragnehmerin alle fir den jeweiligen Auftrag nétigen Markt-,
Produktions- und Verkaufszahlen, Produktinformationen sowie sonstige fir die Leistung der
Auftragnehmerin notwendigen Informationen zur Verfliigung stellen. Die Auftragnehmerin darf
sich auf die Richtigkeit dieser Informationen verlassen.

3.2.  Soweit dies flr die ordnungsgemaBe Durchfihrung eines erteilten Auftrages erforderlich ist,
wird der Auftraggeber die Auftragnehmerin rechtzeitig Gber geplante MaBnahmen und die zur
Verfiigung stehenden Budgets sowie {iber etwaige Anderungen informieren. Weisungen an die
Auftragnehmerin werden durch Brief, E-Mail oder personliches bzw. telefonisches Briefing
erteilt. Erfolgen die Weisungen des Auftraggebers im Rahmen eines personlichen (vor Ort

albertbauer.com



3.3.

Albert Bauer

BRAND EXPERIENCE & MARKETING EXCELLENCE

oder z.B. per Video-Call) oder telefonischen Briefings, ist die Verschriftlichung der Weisung
durch den Auftraggeber erforderlich.

Der Auftraggeber wird seine Genehmigungen so rechtzeitig erteilen, dass der Arbeitsablauf
der Auftragnehmerin nicht beeintrachtigt wird und sie in der Lage ist, Folgearbeiten punktlich
und ohne Mehrkosten und QualitadtseinbuBen zu erbringen. Verzdégerungen aufgrund
verspateter Freigaben verantwortet der Auftraggeber und tragt die entstehenden
Mehrkosten.

Leistungsumfang, Lieferzeit, Erfillungsort

4.1.

4.2.

4.3.

4.4,

4.5.

4.6.

4.7.
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Der konkrete Leistungsumfang eines Auftrages bestimmt sich nach den einzelvertraglichen
Vereinbarungen und diesen allgemeinen Geschaftsbedingungen, die in das jeweilige
Vertragsverhaltnis einbezogen werden.

Bei einer etwaigen Uberschreitung der Liefer- bzw. Abgabetermine und Liefer- bzw.
Abnahmefristen wird der Auftraggeber unter Angabe der Griinde und der mutmaBlichen Dauer
von der Auftragnehmerin benachrichtigt.

Der Lauf von Fristen wird gehemmt, wenn nach Erteilung des Auftrages vorgebrachte
Anderungswiinsche des Auftraggebers eine erhebliche Umdisponierung des Terminplanes des
jeweiligen Auftrags verursachen. Die Auftragnehmerin wird dies dem Auftraggeber mitteilen
und mit ihm einen neuen Termin abstimmen.

Lieferverzogerungen wegen mangelnder Mitwirkung bzw. unrichtiger, unvollstandiger oder
nachtraglich geanderter Angaben seitens des Auftraggebers fliihren zu einer angemessenen
Verlangerung der vereinbarten Lieferzeiten. Dies gilt auch dann, wenn die Auftragnehmerin
vom Auftraggeber vereinbarungsgemaB Konten (z.B. von Social-Media-Prasenzen)
Ubernimmt, um die angebotenen Leistungen zu erbringen und das dortige Setup keinen
branchenublichen Standard aufweist.

Sofern eine Leistung den Anforderungen entspricht, die vom Auftraggeber an die
Auftragnehmerin  kommuniziert wurden, der Auftraggeber aber dennoch nachtraglich
Anderungen daran wiinscht, so sind diese nicht vom Auftragsumfang umfasst. Solche
Anderungen werden auf Grundlage eines weiteren Angebots gesondert berechnet.

Werden Accounts des Auftraggebers, die die Auftragnehmerin vereinbarungsgemaR zur
Erbringung ihrer Leistungen verwendet, gesperrt und/oder deaktiviert der Auftraggeber eine
Kommunikations-/WerbemaBnahme eigenverantwortlich, so gelten ungeachtet dessen die
vereinbarten Leistungen der Auftragnehmerin bis zu diesem Zeitpunkt als erbracht. Das
Bestehen eines Verglitungsanspruchs der Auftragnehmerin bleibt davon unberdhrt.

Erflllungsort ist der Sitz der Auftragnehmerin, soweit sich aus dem Auftrag nicht etwas
anderes ergibt. Die Lieferung wird von der Auftragnehmerin auf Kosten und Gefahr des
Auftraggebers durchgeflhrt.
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5. Abnahme, Mangelrigen, Lieferung

5.1.

5.2.

5.3.

5.4.

Sofern auf den jeweiligen Auftrag das Werkvertragsrecht iSd. §§ 631 ff. BGB Anwendung
findet, missen die von der Auftragnehmerin erbrachten Leistungen vom Auftraggeber
grundsatzlich abgenommen werden.

Der erforderliche Abnahme-Prozess beginnt mit der Ubergabe, der aus Sicht der
Auftragnehmerin abnahmereifen Leistungen an den Auftraggeber. Dieser fihrt eine
(Funktions-)Priifung der erstellten Leistung anhand des Projektziels/Leistungsbeschreibung
durch. Wenn die von der Auftragnehmerin erbrachten Leistungen den Vorgaben des jeweiligen
Auftrages entsprechen, nimmt der Auftraggeber die Leistungen ab. Die Abnahme darf nicht
aus Griinden des Geschmacks (Nichtgefallen) verweigert werden, sofern die Leistungen den
im Briefing vom Auftraggeber an die Auftragnehmerin kommunizierten Anforderungen
entsprechen.

Soweit nicht abweichend geregelt erfolgt die Abnahmeerklarung unverzlglich nach Abschluss
der Priifungshandlungen, spétestens jedoch innerhalb von fiinf Werktagen ab Ubergabe,
soweit sich nicht aus der Natur der Leistung ergibt, dass eine langere Abnahmefrist
angemessen ist. In diesem Fall gilt diese angemessene Abnahmefrist. Die Beweislast flr eine
langere Abnahmefrist tragt der Auftraggeber. Erklart der Auftraggeber nach Fristablauf auch
innerhalb weiterer flinf Werktage nicht unter Benennung eines bestehenden Mangels, dass er
die Leistungen nicht abnehmen werde, gelten die erbrachten Leistungen als abgenommen.
Wegen unwesentlicher Abweichungen kann die Abnahme nicht verweigert werden. Soweit
Social-Media-Assets durch die Auftragnehmerin vorbereitet und eingesetzt werden, missen
diese Social-Media-Assets unmittelbar nach Ubermittlung an den Auftraggeber gepriift und
abgenommen werden, es sei denn, die Parteien vereinbaren einen abweichenden Prozess. Der
Auftraggeber hat die abgelieferten Leistungen unverziglich auf ihre VertragsgemaBheit zu
prifen und, wenn sich ein Mangel zeigt, der Auftragnehmerin unverziglich anzuzeigen. Tut er
dies nicht, gilt das finale Leistungsergebnis in diesen Fallen als abgenommen.

Eine Abnahmeverweigerung muss mit einer Mangelliste begriindet werden. Die Mangelliste ist
schriftlich oder in Textform zu erstellen. Die Auftragnehmerin wird anhand dieser Mangelliste
alle Korrekturen durchfihren, um eine vollstandige Abnahme zu erzielen.

6. Leistungsanderungen

6.1.

6.2.

6.3.

6.4.

albertbauer.com

Anderungen des im Auftrag festgelegten Leistungsgegenstandes (,Change Request”) sind auf
Wunsch des Aufraggebers grundsatzlich moglich.

Die Auftragnehmerin priift die Machbarkeit der Anderungen und teilt dem Auftraggeber die
moglichen Auswirkungen auf den festgelegten Kosten- und Zeitplan des Projektes mit. Wenn
der Auftraggeber den neuen Leistungsparametern zustimmt, wird die Auftragnehmerin den
neuen Leistungsgegenstand umsetzen.

Bei Anderungs- und Erganzungswiinschen des Auftraggebers ist fiir den Mehraufwand der
Auftragnehmerin eine gesonderte Vergltung zu zahlen.

Kénnen sich die Parteien nicht (iber die Anderung des urspriinglichen Auftrags einigen,
verbleibt es beim urspringlich vereinbarten Leistungsgegenstand.
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Der Auftraggeber trdgt die durch das Anderungsverlangen verursachten Aufwande und
Kosten.

Agile Projektsteuerung

7.1.

7.2.

7.3.

1.4.

7.5.

7.6.

Preis,

8.1.

8.2.

8.3.

8.4.
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Die Parteien konnen fir die Durchflihrung eines Projekts eine agile Vorgehensweise (z. B.
Scrum) vereinbaren. In diesem Fall gilt abweichend von den sonstigen Bestimmungen:
Anstelle eines von vornherein vollstandig festgelegten Leistungsumfangs einigen sich die
Parteien auf eine produktbezogene Zielsetzung, deren konkrete Anforderungen im
Projektverlauf iterativ erarbeitet und in Form eines Product Backlogs festgehalten werden.

Der Auftraggeber verpflichtet sich, einen kompetenten Ansprechpartner (Product Owner) zu
benennen, der der Auftragnehmerin laufend flir Abstimmungen zur Verfligung steht,
Prioritaten festlegt und Teilabnahmen vornimmt.

Nach jedem Sprint bzw. jeder lteration prasentiert die Auftragnehmerin ein lauffahiges
Inkrement der Webanwendung. Dieses gilt vom Auftraggeber als abgenommen, sofern nicht
binnen drei (3) Werktagen nach Prasentation wesentliche Méngel schriftlich gerligt werden.

Anderungen oder Erweiterungen des Leistungsumfangs kdnnen im agilen Prozess formlos
durch Anpassung des Backlogs einvernehmlich vorgenommen werden; eines gesonderten
Anderungsvertrags bedarf es insoweit nicht.

Die Vergltung erfolgt - soweit nichts Abweichendes vereinbart - auf Time-&-Material-Basis
nach tatsachlichem Aufwand oder in zuvor definierten Sprint-Pauschalen.

Soweit einzelne Regelungen dieser AGB dem agilen Vorgehen widersprechen, treten an deren
Stelle die vorstehenden Bestimmungen

Rechnungsstellung, Zahlung

Die von den Parteien vereinbarte Vergutung ist verbindlich und beinhaltet die Leistungen der
Auftragnehmerin. Minderaufwand geht zu Gunsten der Auftragnehmerin und flhrt nicht zu
einer Minderung der vereinbarten Verglitung.

Reisekosten, die der Auftragnehmerin im Rahmen der Erflllung des Auftrages entstehen,
tragt der Auftraggeber, soweit diese Reisen Teil der Vereinbarung oder zur
Leistungserbringung erforderlich gewesen sind.

Steuern, Abgaben an Verwertungsgesellschaften (VG Wort, GEMA usw.), nutzungsrechtliche
Abgeltungen, Zollkosten sowie Kinstlersozialversicherungsabgaben hat der Auftraggeber zu
tragen und werden weiterberechnet, auch wenn diese nachtraglich erhoben werden.

Far alle Rechnungen der Auftragnehmerin besteht, soweit nicht anders schriftlich vereinbart,
ein Zahlungsziel von vierzehn (14) Tagen nach Rechnungserhalt.
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Nutzungsrechte (Rechte der Auftragnehmerin, Rechte von Dritten, Buyouts,
Eigenwerberecht)

9.1.

9.2.

9.3.

9.4.

9.5.

9.6.

9.7.

9.8.
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Bestehen an den im Rahmen des Auftrages erbrachten Leistungen Urheberrechte oder
sonstige Rechtspositionen, so richtet sich der Umfang der von der Auftragnehmerin auf den
Auftraggeber zu Ubertragenden oder einzurdumenden Nutzungsrechten an den
Arbeitsergebnissen der Auftragnehmerin - unabhangig von deren rechtlicher Schutzfahigkeit
- nach der jeweiligen Vereinbarung im Einzelfall und im Ubrigen nach den Vorgaben von § 31
Absatz 5 UrhG.

Fir vom Auftraggeber abgelehnte oder nicht zur Ausfihrung freigegebene Arbeitsergebnisse
(insbesondere Ideen, Konzepte und Entwdrfe) verbleiben die Nutzungsrechte- und befugnisse
bei der Auftragnehmerin, die darUber dann frei verfligen darf.

Nutzungsrechte gehen erst nach Ausgleich der auf die jeweilige Leistung entfallenden
Vergltung des Auftraggebers gegeniber der Auftragnehmerin vollstandig auf diesen Gber.

Soweit nicht abweichend vereinbart oder in diesen AGB geregelt, bedarf die
WeiterUbertragung oder Sublizenzierung der an den Auftraggeber Ubertragenen
Nutzungsrechte durch den Auftraggeber an Dritte zu ihrer Wirksamkeit der vorherigen
schriftlichen Zustimmung der Auftragnehmerin. Ausgenommen hiervon ist die Abtretung oder
Lizenzierung an Tochtergesellschaften oder verbundene Unternehmen im Sinne der §§ 15 ff.
AktG innerhalb eines Konzerns sowie Vertriebspartner.

Urhebernutzungs- und Leistungsschutzrechte an Fremdleistungen Dritter (z.B. Models,
Fotografen, Regisseure usw.) werden nach Vorgaben des Auftraggebers erworben. Soweit dies
vereinbart wird, kann dies auch im Namen und auf Rechnung des Auftraggebers geschehen.
Die Auftragnehmerin wird den Auftraggeber informieren, wenn Stock-Materialien (etwa von
Bildagenturen etc.) in die Arbeitsergebnisse eingebracht werden sollen. In diesem Fall werden
die Parteien die Nutzung und die Lizenzierung der Stock-Materialien einvernehmlich
abstimmen. (Nutzungs-)Rechte an diesen Stock-Materialien werden im Umfang und nach den
MaBgaben der vom jeweiligen Anbieter zum Lizenzierungszeitpunkt festgelegten
Lizenzbedingungen flir den Auftraggeber verwendet und/oder an den Auftraggeber
(weiter-)lizenziert.

Die Auftragnehmerin priift nach Ubergabe der Arbeitsergebnisse nicht fortgesetzt, ob und
wann welche Nutzungsrechte auslaufen und weist entsprechend auch nicht darauf hin. Es ist
alleinige Verantwortung des Auftraggebers, ein entsprechendes Lizenzmanagement zu
betreiben.

Sofern nicht von der Auftragnehmerin ausdricklich gesondert genehmigt, dirfen
Arbeitsergebnisse nicht flr das Training im Zusammenhang mit maschinellen Lernverfahren
und/oder fur das Training von KI-Modellen oder fir Technologien verwendet werden, die zur
Identifizierung natdrlicher Personen bestimmt sind.

Beabsichtigt der Auftraggeber die von der Auftragnehmerin erbrachten Arbeitsergebnisse
auBerhalb des vereinbarten Vertragsgebietes, nach Ablauf der Nutzungsrechte oder flr
andere als vereinbarte Zwecke zu nutzen, so wird er mit der Auftragnehmerin hierflr ein
gesondertes Buyouthonorar vereinbaren. Kommt diese Vereinbarung nicht zu Stande, qgilt ein
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9.12.

9.13.
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Buyouthonorar in Hohe von 5 % auf die Schaltkosten oder den Einsatzwert der Werbemittel als
vereinbart. Der Auftraggeber wird der Auftragnehmerin den diesbeziiglichen Nutzungsumfang
auf Aufforderung nachweisen.

Der Auftragnehmerin ist es gestattet, ihre Arbeitsergebnisse oder Ausschnitte daraus zum
Zwecke der Eigenwerbung und Teilnahme an Wettbewerben der Werbeindustrie zeitlich und
raumlich unbeschrankt sowie unentgeltlich zu nutzen, sofern dadurch keine
Geheimhaltungsinteressen des Auftraggebers berthrt werden.

Jede Partei behalt alle Rechte, Titel und Interessen (einschlieBlich aller Eigentumsrechte) an
ihrem zurlckbehaltenen geistigen Eigentum. Das ,zurlckbehaltene geistige Eigentum”
besteht aus den Konzepten, Daten, Designs, Entwicklungen, Dokumentationen, Zeichnungen,
Hardware, Verbesserungen, Informationen, Erfindungen, Verfahren, Software, Techniken,
Technologien, Werkzeugen und anderem geistigen Eigentum jeder Partei sowie aus Lizenzen
oder anderen Rechten Dritter zur Nutzung der vorgenannten Rechte, die vor dem Datum des
Inkrafttretens dieser Vereinbarung bestehen oder keine Elemente der Arbeitsergebnisse
darstellen.

Der Auftraggeber raumt der Auftragnehmerin alle Nutzungsrechte ein, die diese benotigt, um
das vom Auftraggeber zugelieferte Material gleich welcher Art (z.B. Zeichnungen, Bilder,
Grafiken, Schriften) (,Auftraggeber-Material’), im Rahmen und zur Erfiillung des jeweiligen
Projektes zu verwenden. Der Auftraggeber gewahrleistet, dass er Uber die erforderlichen
Rechte verflgt.

An Agentur-Eigenbestand der Auftragnehmerin wie Konzepte, Daten, Designs, Entwicklungen,
Dokumentationen, Zeichnungen, Hardware, Verbesserungen, Informationen, Erfindungen,
Verfahren, Software, Techniken, Technologien, Werkzeugen, u. &., die nicht individuell fir den
Auftraggeber geschaffen wurden und die in die Arbeitsergebnisse einflieBen
(,Auftragnehmerin-Standardmaterialien”), erhalt der Auftraggeber die Nutzungsrechte, die zur
Erflllung des jeweiligen Vertragszweckes erforderlich sind. Die Auftragnehmerin ist und bleibt
befugt, diese Auftragnehmer-Standardmaterialien nach eigenem Ermessen weiter zu
verwenden. Auftragnehmerin-Standardmaterialien dirfen vom Auftraggeber nur insoweit
nach den Bestimmungen dieser AGB oder des jeweiligen Auftrages uUbertragen bzw.
unterlizenziert werden, als dies zur vertragsgemaBen Nutzung der Arbeitsergebnisse
erforderlich ist. Die Einrdumung des Nutzungsrechts steht unter der Bedingung, dass der
Auftraggeber die nach dem jeweiligen Auftrag fir die Erstellung der Arbeitsergebnisse zu
zahlende fallige und einredefreie Vergltung vollstandig an die Auftragnehmerin bezahlt hat.
Die Auftragnehmerin wird den Auftraggeber  vor Einbringung solcher
Auftragnehmerin-Standardmaterialien in die Arbeitsergebnisse informieren und das weitere
Vorgehen abstimmen.

Die Auftragnehmerin raumt dem Auftraggeber gegen Bezahlung der vereinbarten Vergitung
flr die ggf. bereitzustellende Standardsoftware Dritter einschlieBlich der dazugehdrigen
Dokumentation (,Standardsoftware Dritter”) nicht-ausschlieBliche Nutzungsrechte ein. Deren
Umfang sowie ggf. deren Unterlizenzierbarkeit und/oder Ubertragbarkeit ergibt sich aus den
jeweiligen Zwecken des jeweiligen Auftrages flur welche die Standardsoftware Dritter
verwendet wird und die anwendbaren Lizenzbedingungen des Dritten. Alle Rechte an solcher
Standardsoftware Dritter, die durch die Auftragnehmerin zur Verflgung gestellt werden,
verbleiben beim jeweiligen Rechteinhaber, soweit sie nicht eingerdumt werden.
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9.14. Die  Auftragnehmerin  ist  befugt, sogenannte freie Software zu nutzen
(,Open-Source-Komponenten”). Art und Umfang der Lizenzierung erfolgen nach MaBgabe der
jeweils anwendbaren Lizenzbedingungen.

9.15.  AuBer flir Eigenwerbung im Sinne der Ziffer 9.7 wird die Auftragnehmerin alle fir den
Auftraggeber hergestellten Motive, Materialien und sonstige Unterlagen etc., Informationen
Uber den Auftraggeber sowie geschitzte Kennzeichen und andere gewerbliche Schutzrechte
des Auftraggebers nur mit Genehmigung des Auftraggebers flr andere als die im Auftrag
vorgesehenen Zwecke verwenden.

Einsatz von generativen KI-Systemen

10.1.  Generative KI-Systeme im Sinne dieser allgemeinen Geschaftsbedingungen sind alle
Softwareanwendungen, die schwerpunktmaBig Erzeugnisse dadurch generieren, dass
Benutzereingaben (,Input”) auf Basis einer Kl-Modellierung automatisiert in andere
Erzeugnisse transformiert werden (,Output”) (wie z.B. ChatGPT, Midjourney, Suno.Al , Adobe
Firefly etc.). Falls in einer Softwareanwendungen (Teil-)Funktionen integriert sind (aktuell
etwa in Adobe Photoshop) die auf diese Weise Output erzeugen, gelten diese
(Teil-)Funktionen als generatives KI-System. Die Verwendung der Gibrigen Softwareanwendung
bleibt von diesen Regelungen unberihrt.

10.2. Die Auftragnehmerin darf generative KI-Systeme bei der Erbringung von Leistungen
einsetzen. Die Auftragnehmerin wird auf Kundenwunsch prufen, ob und inwiefern auf die
Nutzung von KI-Anwendungen verzichtet werden kann. Ein Verzicht kann Auswirkungen auf
die Kalkulation, Timings und Durchfihrbarkeit der Leistungskomponenten haben. Die Parteien
passen das Vertragsverhaltnis in diesem Fall einvernehmlich an.

10.3. Die Parteien sind sich einig, dass der Uber solche generativen KI-Systeme erzeugter Output
grundsatzlich keinem urheber- oder leistungsschutzrechtlichen Schutz unterliegt und
dementsprechend auch keine urheberrechtlichen Nutzungsrechte eingerdumt werden
konnen, die es dem Auftraggeber erlauben wirden, Dritte von der Nutzung des Outputs
auszuschlieBen. Die Auftragnehmerin rdumt dem Auftraggeber etwaige urheberrechtliche
Nutzungsrechte in dem Umfang ein, in dem die Auftragnehmerin selbst urheberrechtliche
Nutzungsrechte an dem auf diese Weise erzeugten und ggf. bearbeiteten Output erwirbt. Dem
Auftraggeber ist bewusst und er ist damit einverstanden, dass den Anbietern von generativen
KI-Systemen ggf. einfache Nutzungsrechte am Output, z.B. zu Trainingszwecken, eingeraumt
werden konnen. Prompts stellen keine Arbeitsergebnisse dar und werden nicht an den
Auftraggeber Ubergeben. Mit KI-Systemen generierter Quellcode darf durch die
Auftragnehmerin ohne Einschrankungen erneut genutzt werden, wenn durch diese Nutzung
keine urheberrechtlichen Befugnisse an der Software verletzt werden, die der Auftraggeber
als Arbeitsergebnis erhalten hat.

10.4. Die Beurteilung, ob die mit Hilfe von generativen KI-Systemen entstandenen
Arbeitsergebnisse flir den vertraglich vorgesehenen Verwendungszweck geeignet sind und
genutzt werden konnen, obliegt allein dem Auftraggeber. Die Auftragnehmerin wird den
Auftraggeber bei der Beurteilung angemessen unterstitzen.

10.5.  Die Auftragnehmerin erlautert, ob und wie Output Teil von Arbeitsergebnissen geworden ist.
Der Auftraggeber entscheidet, ob und wie fir Betrachter der Arbeitsergebnisse offengelegt
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werden soll, dass diese Arbeitsergebnisse mit Hilfe von generativen KI-Systemen entstanden
sind. Die Kosten fur eine nachtragliche Kennzeichnung der Arbeitsergebnisse als Kl-generiert
tragt der Auftraggeber.

Die Auftragnehmerin wird die generativen KI-Systemen unter Beachtung der Sorgfalt eines
ordentlichen Werbekaufmanns verwenden. Die Auftragnehmerin stellt sicher, dass
Mitarbeitende und Unterauftragnehmer, die im Rahmen der Leistungserbringung generative
KI-Systeme einsetzen, mit den spezifischen Risiken des jeweiligen generativen Kl-Systems
hinreichend vertraut sind und diese generative Kl-Systeme vertragsgemaB einsetzen. Die
Mitarbeitenden werden geschult, um mogliche Verletzungen von Rechten des geistigen
Eigentums zu vermeiden. Die Auftragnehmerin Ubernimmt jedoch keine Haftung flr
Verletzungen von Rechten des geistigen Eigentums, die sich daraus ergeben, dass die
zugrunde liegenden Kl-Modelle mit dem geistigen Eigentum Dritter trainiert worden sein
konnen. Die Auftragnehmerin haftet nicht daflr, dass die vertragsgemaBe Verwertung des
Kl-generierten OQutputs wettbewerbs- oder personlichkeitsrechtlich zulassig ist oder dass die
Verwertung des generierten Outputs keine Schutzrechte Dritter verletzt, wenn und soweit
solche Verletzungen auf Kl-generierten Elementen beruhen und die Auftragnehmerin im
Ubrigen ihre Verpflichtungen aus diesen allgemeinen Geschaftsbedingungen und ggf.
weiteren Vereinbarungen erflllt hat. Soweit nichts anderes vereinbart ist, ist die Haftung der
Auftragnehmerin insoweit ausgeschlossen. Wenn sich der Auftraggeber dagegen
entscheidet, bei der Nutzung der Arbeitsergebnisse offenzulegen, dass die jeweiligen
Arbeitsergebnisse mit Hilfe von generativen KI-Systemen erzeugt worden sind, Gbernimmt der
Auftraggeber hierflir die alleinige rechtliche Verantwortung. Die Auftragnehmerin haftet
auBerdem nicht daflr, dass die Anbieter von generativen KI-Systemen den Output
ausreichend und maschinenlesbar als KI-generiert kennzeichnen.

Die Auftragnehmerin wird die von den Anbietern generativer Kl-Systeme zur Verfligung
gestellten Moglichkeiten zum Schutz vertraulicher Informationen nutzen. Die Auftragnehmerin
wird nach Mdéglichkeit entsprechende Vertraulichkeitsvereinbarungen mit diesen Anbietern
abschlieBen oder die fortgesetzte Speicherung von Informationen verhindern. Im Ubrigen ist
die Weitergabe von vertraulichen Informationen im Sinne dieser allgemeinen
Geschaftsbedingungen und ggf. weiterer Vereinbarungen an Anbieter von generativen
KI-Systemen zulassig, es sei denn

10.7.1.  die betreffenden Informationen sind eindeutig als Informationen gekennzeichnet, die

nicht in dieser Weise verwendet werden dirfen, oder

10.7.2.  sich aus der Natur der jeweiligen Informationen ergibt, dass diese nicht auf diese

Weise zu verwenden.

11.  Geheimhaltung und Datenschutz

n.1.
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Arbeitsunterlagen und Werke sowie alle im Zusammenhang mit dem jeweiligen Auftrag
zuganglich werdenden Informationen Uber die jeweils andere Partei, die als vertraulich
gekennzeichnet sind oder nach den Umstanden erkennbar als vertraulich einzuordnen sind,
werden vertraulich behandelt. Ziffer 9.5 bleibt unberthrt. Soweit nicht anders vereinbart,
endet die Geheimhaltungspflicht ein Jahr nach Beendigung des jeweiligen Auftrages. Eine
Weitergabe von vertraulichen Informationen erfolgt nur insoweit, wie es flir die
vertragsgemaRBe Leistungserbringung erforderlich ist.



1n.2.

1n.3.

1n.4.

1.5.

11.6.
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Diese Geheimhaltungspflicht besteht nicht, wenn und soweit die betreffenden Informationen
(i) nachweislich allgemein bekannt sind oder (ii) ohne Verschulden der anderen Parteien
allgemein bekannt werden oder (iii) rechtmaBig von einem Dritten erlangt wurden oder werden
oder (iv) bei der anderen Partei bereits vorhanden sind. Eine Offenlegung gegeniber
berechtigterweise eingeschalteten Dienstleistern ist zuldssig, soweit dies flr die Erbringung
vertragsgemaBer Leistungen geschieht. Ebenso dirfen vertrauliche Informationen beruflich
zur Verschwiegenheit verpflichteten Beratern, Anwalten und/oder den Gerichten gegentber
offenbart werden, wenn dies zwecks Auskunft aus steuerlichen oder rechtlichen Grinden
gegenldber Behorden und/oder zur Pridfung und/oder Durchsetzung von Ansprichen
gegenuber der anderen Partei geschieht. § 5 GeschGehG bleibt unberihrt.

Soweit der Auftragnehmer dies fir erforderlich halt, werden die Parteien eine zusatzliche
Verschwiegenheitserklarung abschlieBen.

Die Auftragnehmerin darf die Werke zu Eigenwerbezwecken verwenden oder auf die
bestehende Geschaftsverbindung Bezug nehmen, soweit dadurch keine legitimen
Geheimhaltungsinteressen des Auftraggebers beeintrachtigt werden.

Die Auftragnehmerin darf nach Vereinbarung mit dem Auftraggeber Presseverdffentlichungen
Uber den Auftrag oder die Werke herausgeben und Presseinterviews vermitteln.
Entsprechendes qilt fir Pressefotos oder sonstige Mitteilungen Uber den Auftrag oder die
Werke.

Die Parteien verpflichten sich gegenseitig, die Regelungen des anwendbaren
Datenschutzrechtes, insbesondere des Bundesdatenschutzgesetzes (BDSG) sowie der
Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) in der jeweils aktuellen Fassung, zu beachten. Soweit
nicht ausdricklich zwischen den Parteien abweichend vereinbart, verarbeitet die
Auftragnehmerin personenbezogene Daten im Zusammenhang mit der Leistungserbringung
streng weisungsgebunden als Auftragsverarbeiterin. Der Auftraggeber bestatigt, dass von ihm
oder auf seine Veranlassung von Dritten an die Auftragnehmerin Udbermittelte,
personenbezogene Daten entsprechend den einschlagigen Bestimmungen des Datenschutzes
erhoben und verarbeitet wurden, dass erforderliche Zustimmungen Betroffener vorliegen und,
dass die Nutzung der Daten durch die Auftragnehmerin im Rahmen des erteilten Auftrags
keine dieser Bestimmungen verletzt oder den Rahmen erteilter Zustimmungen Uberschreitet.

12.  Haftung

12.1.

12.2.
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Die Auftragnehmerin haftet im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen jeweils unbeschrankt
flr Schaden aus der Verletzung des Lebens, des Korpers oder der Gesundheit, die auf einer
vorsatzlichen oder fahrlassigen Pflichtverletzung bzw. sonst auf vorsatzlichem oder
fahrlassigem Verhalten der Auftragnehmerin oder einer ihrer gesetzlichen Vertreter oder
Erfillungsgehilfen beruhen; wegen des Fehlens oder des Wegfalls einer zugesicherten
Eigenschaft; die auf einer vorsatzlichen oder grob fahrlassigen Pflichtverletzung bzw. sonst
auf vorsatzlichem oder grob fahrlassigem Verhalten der Auftragnehmerin oder einer ihrer
gesetzlichen Vertreter oder Erfillungsgehilfen beruhen.

Die Auftragnehmerin haftet unter Begrenzung auf Ersatz des vertragstypischen
vorhersehbaren Schadens flr solche Schaden, die auf einer leicht fahrldssigen Verletzung von
wesentlichen Vertragspflichten (d.h. solcher Pflichten, deren Erflllung die ordnungsgemaBe



12.3.

12.4.

12.5.
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12.7.

12.8.

12.9.
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Durchfihrung des Vertrags Uberhaupt erst ermdglichen und auf deren Einhaltung der Kunde
regelmaBig vertrauen darf) durch die Auftragnehmerin oder einer ihrer gesetzlichen Vertreter
oder Erflllungsgehilfen beruhen. Die Begrenzung auf den vertragstypischen vorhersehbaren
Schaden qgilt auch fir leicht fahrlassige sonstige Pflichtverletzungen.

Soweit Mietvertragsrecht Anwendung findet, ist die verschuldensunabhangige Haftung der
Auftragnehmerin nach § 536a Abs. 1 BGB wegen Mangeln, die bereits zum Zeitpunkt des
Vertragsschlusses vorhanden waren, ausgeschlossen.

Die Auftragnehmerin haftet im Rahmen der vorstehenden Bestimmungen bei Datenverlust nur
auf den Schadensbetrag, der auch bei ordnungsgemaBer, regelmaBiger, der Bedeutung der
Daten angemessener Datensicherung durch den Auftraggeber angefallen ware.

Die vorstehenden Bestimmungen gelten sinngemaB auch fir die Haftung der
Auftragnehmerin im Hinblick auf den Ersatz vergeblicher Aufwendungen.

Die Haftung nach dem Produkthaftungsgesetz und dem Datenschutzrecht bleiben unberthrt.

Die Auftragnehmerin verpflichtet sich, die ihr Ubertragenen Arbeiten mit fachlicher und
kaufmannischer Sorgfalt nach bestem Wissen und unter Beachtung der allgemein
anerkannten Grundséatze des Werbewesens durchzufihren.

Im Ubrigen liegt jedoch die wettbewerbsrechtliche Haftung fir die erbachten Leistungen
beim Auftraggeber.

Die Auftragnehmerin haftet nicht

12.9.1.  fur Werbeaussagen des Auftraggebers bezlglich etwaiger Produkteigenschaften. Die

12.

12.
12.

12.10.

Auftragnehmerin haftet nicht fir die wirtschaftliche Verwertbarkeit von Entwdirfen
und sonstigen Arbeitsergebnissen. Ebenso wenig haftet die Auftragnehmerin fir die
Patent-, Urheber-, Marken-, Geschmacksmuster- oder sonstige Schutzfahigkeit der
von ihr erbrachten Leistungen. Im Rahmen der Entwicklung von Marken Gbernimmt die
Auftragnehmerin keine abschlieBende Priifung, veranlasst diese jedoch gerne flir den
Auftraggeber auf dessen Kosten, sofern er eine solche Prifung nicht selbst
vornehmen moéchte.

9.2.  flr etwaige Kollisionen der Arbeitsergebnisse mit gewerblichen Schutzrechten Dritter,
soweit die Kollision nicht vorsatzlich herbeigeflihrt worden ist. Eine rechtliche Prifung
veranlasst der Auftraggeber auf eigene Kosten.

9.3.  flr VerstoBe gegen das Berufsrechts des Auftraggebers.

9.4.  fUr VerstdBe gegen Suchmaschinenrichtlinien, z.B. durch Kundenrezensions- oder
Linkkauf ohne Kennzeichnung als Werbung.

Die Auftragnehmerin haftet - sofern nicht vorsatzlich oder grob fahrlassig verursacht - nicht

12.10.1.  fur Probleme bei der technischen Implementierung von Produkten und dadurch
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entstehende Mehrkosten beim Auftraggeber,
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12.10.2.  daflr, dass mit dem vorgegebenen Media-Budget durch nicht von der

Auftragnehmerin zu beeinflussende Faktoren Vorstellungen des Auftraggebers nicht
erreicht werden,

12.10.3.  fir eventuelle Verluste des Auftraggebers in Suchmaschinenrankings (z.B. Google

Suche) oder auf Online-Verkaufsplattformen (z.B. Amazon) und digitalen Marktplatzen
oder auf anderen relevanten Webseiten,

12.10.4.  fir etwaige VerstoBe gegen Werberichtlinien von Online-Verkaufsplattformen (z.B.

Amazon 0.3.), insbesondere nicht flr VerstoBe von Dritten, die im Auftrag der
Auftragnehmerin far den Auftraggeber und in dessen Kenntnis im Rahmen von
Produkt- oder Dienstleistungstests entsprechende Rezensionen (so genannte
Kundenrezensionen) verfassen, sowie

12.10.5. fur eventuelle MaBnahmen von Suchmaschinenbetreibern oder Online- Verkaufs

-plattformbetreibern oder sonstigen Betreibern von Online-Vermarktungsplattformen,
die die Nutzung bestimmter Funktionen oder Berichte der jeweiligen von diesen
angebotenen oder betriebenen Services dauerhaft oder voribergehend einschranken.
Insbesondere haftet die Auftragnehmerin nicht far eine mdgliche dauerhafte oder
voribergehende Einschrankung oder den Entzug von Verkaufsprivilegien oder die
etwaige Stornierung von Angeboten des Auftraggebers bzw. deren Darstellung und
Prasentation.

12.10.6.  fur die Qualitat und Struktur der Daten, die in von der Auftragnehmerin fir den

Auftraggeber erstellten Datenmodelle und Dashboards einflieBen, oder Anderungen an
diesen sowie die aus diesen Daten abgeleiteten Handlungen und Empfehlungen.

12.10.7.  far die Folgen aus einer vorlbergehenden oder endglltigen Sperrung der

12.11.

12.12.

12.13.
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Social-Media-Accounts des Auftraggebers, die darauf beruhen, dass die Leistungen
auftragsgemaB erbracht werden oder zuvor abgestimmte MaBnahmen umgesetzt
werden.

Dartber hinaus Ubernimmt die Auftragnehmerin insbesondere keine Haftung dafur, dass die
gemeinsam mit dem jeweiligen Auftraggeber im Rahmen einer Kampagne definierten
Zielwerte, die vielmehr als Richtwerte zur Messbarkeit des Erfolgs einer Kampagne zu
verstehen sind, tatsachlich erreicht werden.

Die Auftragnehmerin wird den Auftraggeber rechtzeitig auf erkannte rechtliche Risiken
hinweisen. Erachtet die Auftragnehmerin fir die durchzufihrende MaBnahme eine rechtliche
Prifung durch eine besonders sachkundige Person oder Institution fir erforderlich, so tragt
der Auftraggeber nach Abstimmung die Kosten, sofern er eine solche Prifung nicht selbst
veranlassen mochte.

Der Auftraggeber stellt die Auftragnehmerin von eigenen sowie Ansprichen Dritter frei, wenn
die Auftragnehmerin auf ausdrtcklichen Wunsch des Auftraggebers gehandelt hat, cbwohl sie
dem Auftraggeber ihre Bedenken im Hinblick auf die Zulassigkeit der WerbemaBnahmen oder
die Moglichkeit der Verletzung von Rechten Dritter mitgeteilt hat. Gleiches qilt flr die
Zulassigkeit der Bewerbung der Marken, Waren und/oder Dienstleistungen sowie der
Sachaussagen Uber die Produkte und Leistungen des Auftraggebers, soweit diese von ihm
stammen.
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Der Auftraggeber stellt die Auftragnehmerin von allen Ansprichen von Urhebern und
leistungsschutzberechtigten Dritten nach §§ 32, 32 a ff. UrhG frei, sofern diese von der
Auftragnehmerin auf Weisung des Auftraggebers beauftragt wurden.

Eine Freistellung umfasst jeweils auch die Kosten fir eine notwendige und angemessene
Rechtsverteidigung der jeweiligen Partei.

Fir die ordnungsgemaBe Erflllung von Auftragen an Dritte, die keine Erflllungsgehilfen der
Auftragnehmerin zur Erbringung ihrer Leistungspflichten aus dem Auftrag sind, Gbernimmt
die Auftragnehmerin, Gber die ihr obliegende Auswahl- und Uberwachungspflicht hinaus,
keine Haftung. Auf Verlangen wird sie jedoch alle ihr etwaig zustehenden
Schadensersatzanspriiche gegentber Dritten an den Auftraggeber abtreten und diesen bei
der Durchsetzung dieser Anspriiche angemessen unterstutzen.

Auftrage in Vertretung

13.1.

13.2.

13.3.

Die Auftragnehmerin ist berechtigt, im Rahmen der Auftragserflllung Leistungen ganz oder
teilweise bei Dritten zu beauftragen bzw. Arbeitsergebnisse von diesen Dritten zu erwerben.

Nach Absprache erteilt die Auftragnehmerin im Rahmen der Leistungserbringung Auftrage an
Dritte im Auftrag und Namen und auf Rechnung des Auftraggebers. In diesem Falle haftet die
Auftragnehmerin nicht fur die Bezahlung der bestellten Waren und/oder Dienstleistungen
oder fur die Erflllung sonstiger vertraglicher Verpflichtungen des Auftraggebers oder des
Dritten. Die Bezahlung des Dritten erfolgt direkt durch den Auftraggeber und nicht durch die
Auftragnehmerin. Die Auftragnehmerin haftet nicht flr die Bonitat des Auftraggebers oder
des Dritten, die sie auch nicht prift.

Erfolgt die Beauftragung im Namen der Auftragnehmerin, ist diese berechtigt jederzeit eine
angemessene Akontozahlung bzw. Vorauszahlung zu verlangen. Im Innenverhaltnis handelt die
Auftragnehmerin dabei im Namen und auf Rechnung des Auftraggebers, auch wenn sie nach
auBen im eigenen Namen auftritt.

Rucktritt, Kindigung aus wichtigem Grund

14.1.

14.2.

14.3.
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Die Auftragnehmerin kann insbesondere dann vom Auftrag zurlicktreten oder den Auftrag mit
sofortiger Wirkung kindigen, wenn die ordnungsgemaBe Abwicklung des Auftrages dadurch
in Frage gestellt ist, dass der Auftraggeber seine Zahlungen nicht nur vorlibergehend
eingestellt hat, der Auftraggeber seinen Geschaftsbetrieb oder einen wesentlichen Teil seines
Geschaftsbetriebes eingestellt hat oder ZwangsvollstreckungsmaBnahmen zur Beitreibung
von Zahlungsverpflichtungen aus dem jeweiligen Auftrag erfolglos geblieben sind.

Ein wichtiger Grund zur Kindigung bzw. zum RuUcktritt liegt fir die Auftragnehmerin
insbesondere dann vor, wenn der Kunde des Auftraggebers seinerseits die Vertragsbeziehung
kindigt, in dessen Rahmen die Werke der Auftragnehmerin ausgewertet werden sollen.

Die gesetzlichen Rechte auf RUcktritt und auBerordentliche Kindigung bleiben von
vorstehender Ziffer 14.Tunberthrt.



15.

16.

17.

Albert Bauer

BRAND EXPERIENCE & MARKETING EXCELLENCE

Verjahrung, Aufrechnung, Abtretung, Zurickbehaltungsrechte

15.1.

15.2.

15.3.

15.4.

Ansprliche des Auftraggebers gegen die Auftragnehmerin unterliegen einer Verjahrung von
zwolf Monaten, soweit dies rechtlich zulassig ist.

Eine Aufrechnung des Auftraggebers mit Ansprichen der Auftragnehmerin ist nur zulassig,
sofern die Anspriche des Auftraggebers unbestritten oder rechtskraftig festgestellt sind.

Rechte des Auftraggebers aus oder in Zusammenhang mit dem Auftrag dirfen nicht ohne
schriftliche Zustimmung der Aufragnehmerin abgetreten werden.

Zurlckbehaltungsrechte, insbesondere hinsichtlich eines Herausgabeanspruchs der
Auftragnehmerin, kann der Auftraggeber nur hinsichtlich unbestrittener oder rechtskraftig
gerichtlich festgestellter Forderungen geltend machen. Bei Meinungsverschiedenheiten der
Parteien Uber die Auslegung und Durchflihrung des Vertrages sowie die Auswertung der
Leistung durch die Auftragnehmerin verzichtet der Auftraggeber auf MaBnahmen im
Verfahren des einstweiligen Rechtsschutzes.

Beratungs- und Kreationsleistungen

16.1.

16.2.

16.3.

Print-

17.1.

17.2.

17.3.

17.4.

17.5.
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Art und Umfang der Beratungs- und Kreationsleistungen legen die Parteien im jeweiligen
Auftrag fest.

Auf Beratungsleistungen findet das Dienstvertragsrecht im Sinne der §§ 611 ff. BGB
Anwendung. Beratungsleistungen sind alle Leistungen, bei denen die Auftragnehmerin nur die
Beratung zu einem Projekt, nicht aber den Eintritt eines bestimmten Erfolges schuldet.

Auf Kreationsleistungen findet das Werkvertragsrecht Anwendung. Ziffer 6 dieser AGB gilt
entsprechend.

und Produktion

Art und Umfang der Print- und/oder Produktionsleistungen legen die Parteien im jeweiligen
Auftrag fest.

Die Auftragnehmerin ist berechtigt, vom Auftraggeber eine Vorabnahme, der zur Korrektur
Ubersandten Prifdrucke sowie der zur Korrektur Ubersandten Vor- und Zwischenerzeugnisse
zu fordern. In diesem Fall erfolgt die Produktion erst nach Druckreiferklarung des
Auftraggebers. Nach Druckreiferklarung oder ahnlicher Freigabe kdnnen durch den
Auftraggeber nur noch solche Mangel geriigt werden, die auch bei sorgfaltiger Prifung nicht
erkannt werden konnten oder die in spateren Arbeitsgangen entstanden sind.

Die Rlgepflichten des Auftraggebers nach § 377 HGB bleiben unberihrt.

Geringflgige Abweichungen vom Original gelten bei Reproduktionen fir alle Druckverfahren
nicht als Mangel, insbesondere bei digitalen Vorlagen oder Zwischenerzeugnissen ohne
Referenz. Das Gleiche qilt fir Prifdrucke gegentber dem Auflagendruck.

Farbabweichungen und/oder Materialabweichungen sowie Anderungen des Lieferumfanges
bleiben ausdricklich vorbehalten, sofern die Anderungen oder Abweichungen unter
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Beridcksichtigung der Interessen des Auftraggebers flr diesen zumutbar sind, und gelten
nicht als Fehler.

In Fallen der Abweichungen der Beschaffenheit des eingesetzten Materials tritt die
Auftragnehmerin bereits jetzt die Anspriche gegen den jeweiligen Zulieferer zwecks
Abgeltung von Ersatzanspriichen an den Auftraggeber ab. Dieser kann die Auftragnehmerin
wegen solcher Abweichungen nur sobald und insoweit in Anspruch nehmen, als er sich aus
diesen Ansprichen gegen den Zulieferer nicht befriedigen kann.

Sollte bei Auftrdgen unter Bezugnahme auf vorhandene Zwischenerzeugnisse (z. B.
Datensatze) ein Falschdruck durch Verwechslung der Vorlagen geschehen, sind die Anspriiche
des Auftraggebers auf nachtragliche Lieferung einer vertragsgemaBen Druckvorlage,
Druckform bzw. eines vertragsgemaBen Druckes binnen einer vom Auftraggeber zu setzenden
angemessenen Nachfrist beschrankt.

Mehr- oder Minderlieferung bis zu zehn Prozent der gestellten Auflage kdénnen nicht
beanstandet werden. Berechnet wird die gelieferte Menge.

Wenn auf Wunsch des Auftraggebers oder aus dringenden Termingriinden erarbeitete
Unterlagen, Datensdtze oder Waren fiir den Versand/die Ubermittlung (auch
Datenlibermittlung) an Dritte vorbereitet werden und/oder der Versand/die Datenlibermittiung
an Dritte erfolgt, so geschieht dies - einschlieBlich der Versandvorbereitung/Vorbereitung der
Datenlibermittlung (gilt auch im Falle der Falschlieferung oder -libermittlung) - stets auf
Gefahr des Auftraggebers.

Im Falle der Begutachtung oder Freigabe nach digitaler Datenibermittlung (z. B. von
Remoteproofs, Datensatzen) durch den Auftraggeber oder Dritte kann das Endprodukt
Abweichungen aufweisen, die durch unterschiedliche Hardware, Softwareversionen bzw.
Fertigungsverfahren bedingt sind. Dies gilt nicht als Mangel des Produkts. Eine farbgeprufte
Vorlage zur Druckreiferklarung kann nur durch einen zusatzlichen kostenpflichtigen
Digitalproof erstellt werden. .

Im Falle einer Druckfreigabe nach digitaler Datenibermittlung tragt der Auftraggeber das
Risiko eventueller Abweichungen.

Die durch den Auftraggeber oder Dritte angelieferten oder Ubertragenen Daten (z. B. per
E-Mail, Internet, Datentrager etc.) unterliegen keiner Priifungspflicht der Auftragnehmerin.
Die Auftragnehmerin Ubernimmt keine Haftung fir Fehler am Endprodukt, die auf mangelhaft
bereitgestellte Daten zurlckzufihren sind. Die Prifpflicht und Datensicherung obliegen allein
dem Auftraggeber.

Die von der Auftragnehmerin fir die Erstellung der Vertragserzeugnisse hergestellten und
bearbeiteten Zwischenergebnisse (z.B. Daten) bleiben, auch wenn sie gesondert berechnet
werden, Eigentum der Auftragnehmerin und missen nicht herausgegeben werden.

18.  IT-/Technologie-Leistungen

18.1.
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Art und Umfang der Leistungen aus dem Bereich IT-/Technologie-Leistungen legen die
Parteien im jeweiligen Auftrag fest.



18.2.

18.3.

18.4.

18.5.

18.6.

18.7.

18.8.

18.9.
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Sofern die Leistung der Auftragnehmerin in der Erstellung oder Anpassung einer Software
besteht, erfolgt die Programmibergabe auf einem geeigneten Datentrager in
maschinenlesbarer Form zusammen mit einer angemessenen Dokumentation. Uber Art und
Umfang einer zu erstellenden Dokumentation einigen sich die Parteien im jeweiligen Auftrag.
Soweit nicht abweichend vereinbart, wird dem Auftraggeber der Quellcode nicht zur
Verflgung gestellt.

Soweit nicht abweichend vereinbart, sichert die Auftragnehmerin zu, dass die Software keine
Open-Source-Komponenten enthalt, die einen sog. ,Copyleft"-Effekt verursacht.

Sofern die Software Open-Source-Komponenten enthalt, fertigt die Auftragnehmerin eine
Aufstellung der genutzten Open-Source-Komponenten an. Die Auftragnehmerin stellt sicher,
dass alle Lizenzverpflichtungen, welche hinsichtlich der Open-Source-Komponenten
bestehen, durch die Auftragnehmerin vollstandig erfillt worden sind und die Auftragnehmerin
dem Auftraggeber alle einschlagigen Lizenztexte und alle notwendigen Quellcodes wie auch
Build Scripts flr jede Version der gelieferten Open-Source-Komponenten Gbergeben hat, um
es dem  Auftraggeber zu ermoglichen, eine lauffahige  Version  solcher
Open-Source-Komponenten zu erschaffen. Der Auftraggeber verpflichtet sich seinerseits, alle
Mitwirkungshandlungen zu unternehmen, die flr eine ordnungsgemaBe Nutzung der
Open-Source-Komponenten notwendig sind.

Sofern die Leistung der Auftragnehmerin in der Erstellung oder Anpassung einer Software
besteht, werden die erstellten und angepassten Programme nach Durchfihrung eines
Programmtests bei der Auftragnehmerin in testfahiger Form an den Auftraggeber Ubergeben.
Nach Vorliegen der Abnahmebereitschaftserkldrung der Auftragnehmerin und Ubergabe aller
zum Auftrag gehérenden Unterlagen fihrt der Auftraggeber die Abnahme binnen vier Wochen
durch. Falls die Uberpriifung der Leistungen der Auftragnehmerin eine Inbetriebnahme oder
Ingebrauchnahme zu Testzwecken erfordert, so erfolgt die Abnahme erst nach erfolgreichem
Abschluss der Tests. Die Abnahme erfolgt, wenn alle in der Leistungsbeschreibung
festgelegten Leistungen und Kriterien erflllt werden und das Werk keine
abnahmeverhindernden Mangel aufweist. Fehler, die einen ordnungsgemaBen Betrieb nicht
relevant beeintrachtigen, stellen keine abnahmeverhindernden Mangel dar.

Uber die Abnahme wird ein formales Abnahmeprotokoll erstellt. Eine etwaige
Mangelbehebung erfolgt innerhalb einer vom Auftraggeber gesetzten angemessenen Frist.

Die vereinbarte Dokumentation ist bis zur Abnahme der Software vorzulegen. Sie ist
Voraussetzung fur die Abnahme.

Auf Auftrage aus den Bereichen Programmierung, Customizing, Roll-out von Hard-/Software
findet das Werkvertragsrecht im Sinne der §§ 631 ff. BGB Anwendung.

Auf Auftrdge aus dem Bereich Handel mit Hardware, Bereitstellung von Software (Lizenzen)
auf Dauer findet das Kaufvertragsrecht im Sinne der §§ 433 ff. BGB Anwendung, soweit eine
dauerhafte Uberlassung erzielt werden soll. Die Parteien einigen sich dariiber, dass die
Auftragnehmerin dem Auftraggeber die jeweilige Leistung Ubergibt und ihm das Eigentum
daran verschafft. Der Auftraggeber ist dazu verpflichtet, der Auftragnehmerin den
vereinbarten Kaufpreis zu bezahlen. Die Sachmangelgewahrleistungsrechte des
Auftraggebers werden durch diese AGB nicht eingeschrankt. Soll keine dauerhafte
Uberlassung erzielt werden, gilt Mietvertrags- (§§ 535 ff. BGB) oder Pachtrecht (§§ 581 ff. BGB).
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Erganzend zu diesen allgemeinen Geschaftsbedingungen gelten die jeweiligen
Lizenzbedingungen der Hersteller (etwa sog. EULA). Auf diese Lizenzbedingungen weist die
Auftragnehmerin den Auftraggeber gesondert hin. Bei Widersprichen zwischen dem
jeweiligen Auftrag, diesen allgemeinen Geschaftsbedingungen und den Lizenzbedingungen
der Hersteller gehen letztere den anderen Vereinbarungen vor.

Auf Auftrage aus dem Bereich Bereitstellung von Hardware und/oder Software auf Zeit
(Hardware-as-a-Service/Software-as-a-Service) findet das Mietvertragsrecht im Sinne der §§
535 ff. BGB Anwendung. Die Dauer der Mietzeit richtet sich nach dem jeweiligen Auftrag. Der
Auftraggeber ist verpflichtet der Auftragnehmerin die vereinbarte Miete zu zahlen. Die
Auftragnehmerin gewahrt dem Auftraggeber dagegen den Gebrauch der Mietsache. Soweit
eine zusatzliche Gewinnerzielung ermdglicht werden soll, findet das Pachtrecht Anwendung.
Art und Umfang der Leistung folgen aus dem jeweiligen Auftrag. Auftraggeber und
Auftragnehmerin  vereinbaren insbesondere die zu erbringenden Service-Levels
einvernehmlich. Wenn und soweit Hard- und Software von Dritten bereitgestellt wird, gelten
die Service-Levels des jeweiligen Dritten. Soweit nicht ausdricklich vereinbart, erbringt die
Auftragnehmerin lediglich einen First-Level-Support. Der Auftraggeber tragt die
Verantwortung daflir, die eingebrachten Auftraggeberdaten eigenstandig regelmaBig zu
sichern, soweit nicht abweichend vereinbart.

Auftrage im Bereich Web-Development werden, soweit nicht abweichend vereinbart, als
Werkvertrage abgewickelt. Beigestellte Materialien missen derart beschaffen sein, dass die
Auftragnehmerin sie ohne wesentliche Zwischenschritte verwenden kann, wenn eine
Anpassung des Materials nicht Gegenstand der beauftragten Leistungen ist. Der Auftraggeber
ist selbst fur die rechtssichere Gestaltung von Inhalten, z.B. in Bezug auf Impressum,
Widerrufsbelehrung, Datenschutzerklarung, Produktbeschreibungen etc. und fir die
Einhaltung far ihn geltender Verhaltensregelungen und Prifungsanforderungen
verantwortlich.

Auf Auftrage aus den Bereichen Wartung, Pflege und Support findet Werkvertragsrecht nur
insoweit Anwendung, wie ausdriicklich ein Erfolg geschuldet wird, im Ubrigen gelten die
Vorschriften Uber den Dienstvertrag im Sinne der §§ 611 ff. BGB. Die Wartungs- und
Pflegeleistungen umfassen - soweit nicht abweichend vereinbart - insbesondere die
Beseitigung von gemeldeten Fehlern, das Einspielen notwendiger Sicherheitsupdates und
kleinere Anpassungen zur Aufrechterhaltung der Funktionsfahigkeit des
Vertragsgegenstands. Nicht von der laufenden Pflege umfasst sind neue funktionale
Erweiterungen oder grundlegende Uberarbeitungen; diese bediirfen einer gesonderten
Beauftragung. Der Auftraggeber tragt daflir Sorge, Fehler oder Auffalligkeiten der Software
der Auftragnehmerin unverzlglich nach Entdeckung in nachvollziehbarer Weise zu melden.
Die Vergltung und der genaue Leistungsumfang der Wartungs- und Pflegeleistungen sowie
des Supports richten sich nach der individuellen Vereinbarung im jeweiligen Auftrag.

Auf Leistungen aus den Bereichen Consulting finden die Vorschriften ber den Dienstvertrag
im Sinne der §§ 611 ff. BGB Anwendung.

Bei allen Dauerschuldverhaltnissen im Bereich der IT-/Technologie-Leistungen gilt eine
Kindigungsfrist von 30 Tagen fir die Auftragnehmerin, soweit die Parteien hierzu keine
Regelung im jeweiligen Auftrag treffen.
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und Fotoproduktion

Wenn die Auftragnehmerin Film- und Fotoproduktionen selbststandig durchfihrt, gilt das
Folgende:

19.1.1.  Bei Film- und Fotoproduktionen stellt die Auftragnehmerin die Filme/die Fotos nach

einem vom Auftraggeber genehmigten oder gelieferten Drehbuch/Storyboard bzw.
Shooting-Board/Briefings, ggf. den protokollierten Festlegungen des PPM
(Pre-Production-Meeting) und den Weisungen des Auftraggebers her. Letztere kdnnen
sich auf die inhaltliche, kiinstlerische und technische Gestaltung sowie auf personelle
Fragen beziehen, soweit nicht abweichend vereinbart. Die Auftragnehmerin holt,
insbesondere bei Unklarheiten und bezliglich der bei dem PPM offen gebliebenen
Fragen, die erforderlichen Weisungen des Auftraggebers ein und unterrichtet diesen
jeweils vor endglltigen eigenen Entscheidungen. Der Auftraggeber erteilt diese
Weisungen rechtzeitig.

19.1.2.  Die darzustellenden Gegenstande der Werbung stellt grundsatzlich der Auftraggeber

zum Zweck und fir die Dauer der Film- bzw. Fotoherstellung zur Verfiigung. Die
Gegenstande werden direkt durch den Auftraggeber bereitgestellt. Der Auftraggeber
kimmert sich um den An-und Abtransport.

19.1.3.  Bei einer Absage durch den Aufraggeber nach schriftlicher Beauftragung, werden die

19.2.

bisher angefallenen Kosten und die Ausfallkosten einzelner Crewmitglieder und
sonstiger Lieferanten von der Aufragnehmerin dezidiert aufgefiihrt und sind vom
Auftraggeber unverzlglich zu bezahlen.

Auf Leistungen aus dem Bereich ,Film- und Fotoproduktion” findet das Werkvertragsrecht
gem. §§ 631 ff. BGB Anwendung. Ziffer 6 dieser AGB gilt entsprechend.

20. Digital Marketing

20.1.

20.2.
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Im Bereich Digital Marketing erbringt die Auftragnehmerin die Konzeption, strategische
Planung und Durchflihrung von Online-Marketing-MaBnahmen (z.B. Social Media Marketing,
Search Engine Marketing, E-Mail-Marketing, Affiliate Marketing) und MaBnahmen in weiteren
digitalen Kanalen (z.B. digital O0OH). Art und Umfang der Leistungen legen die Parteien im
jeweiligen Auftrag fest.

Der Auftraggeber ist verpflichtet, der Auftragnehmerin das zur Leistungserbringung
erforderliche Material (Informationen, Unterlagen, Zugangsdaten, etc.) auf Anfrage binnen finf
Werktagen zur  Verfigung zu stellen sowie erforderliche Vollmachten und
Registrierungsgenehmigungen zu erteilen. Hierzu wird der Auftraggeber einen standigen
Ansprechpartner benennen, der zur Erbringung dieser Mitwirkungsleistungen befugt ist. Das
vom Auftraggeber zur Verflgung gestellte Material muss sich flir die vereinbarte
Medialeistung eignen, den technischen Anforderungen und Formaten entsprechen und fir die
Auftragnehmerin unmittelbar verwertbar sein. Fir den Fall, dass von der Auftragnehmerin
geschuldete Leistungen nicht, nicht vollstandig oder nicht rechtzeitig erbracht werden
konnen, weil der Auftraggeber die vorstehenden Mitwirkungspflichten in schuldhafter Weise
verletzt hat, bleibt der volle Vergltungsanspruch der Auftragnehmerin unberthrt. Dartber
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hinaus ist der Auftraggeber verpflichtet, den hierdurch entstehenden Mehraufwand der
Auftragnehmerin zur verglten.

Die Auftragnehmerin ist berechtigt aber - soweit nicht ausdricklich vom Auftrag erfasst -
nicht verpflichtet, das beigestellte Material zu bearbeiten, um eine bestmaogliche
Werbeverwendbarkeit zu erreichen.

Der Auftraggeber darf ohne Absprache mit der Auftragnehmerin keine eigenstandigen
Veranderungen an der Kampagne vornehmen oder in sonstiger Weise in die Kampagne
eingreifen. Wiinscht der Auftraggeber Anderungen an der laufenden Kampagne, kann er damit
jederzeit an die Auftragnehmerin herantreten, die die Anderungswiinsche angemessen
berlicksichtigen wird.

Der Auftraggeber erkennt an, dass ein Werbekonto, das auf seinen Wunsch durch die
Auftragnehmerin erstellt wird, nach Vertragsende systembedingt unter Umstanden nicht auf
ihn oder auf Dritte Ubertragen werden kann.

Das fir die Kampagne festgelegte Media-/Werbebudget (z.B. zur Schaltung der
Werbeanzeigen) wird - soweit dies im Einzelauftrag nicht ausdriicklich abweichend geregelt
ist - vom Auftraggeber getragen. Die Auftragnehmerin ist berechtigt, vom Auftraggeber
Vorauszahlungen anzufordern.

Sind flr die geschuldeten Leistungen Fristen (insbesondere verbindliche Schaltzeitrdume)
vereinbart und kénnen diese aufgrund von Verzdgerungen, die der Auftraggeber zu vertreten
hat oder aufgrund von Verzégerungen infolge von hoherer Gewalt oder ahnlicher, nicht von der
Auftragnehmerin zu vertretender Umstande, nicht eingehalten werden, verlangern sich diese
Fristen angemessen.

Die Auftragnehmerin kann dem Auftraggeber zur Optimierung der Aussteuerung der
Werbekampagne den Einbau sogenannter Tracking Codes empfehlen. Die Auftragnehmerin
gibt dem Auftraggeber in diesem Fall die entsprechenden Seiten fir den Einbau vor. Der
Auftraggeber verpflichtet sich, die ordnungsgemaBe Funktion der Codes nach dem Einbau
regelmaBig zu testen. Eine nicht korrekte Funktion der Codes teilt der Auftraggeber der
Auftragnehmerin umgehend mit. Der Auftraggeber erkennt an, dass eine Datenerhebung in
diesem Zusammenhang soweit wie maglich anonym oder mindestens pseudonymisiert
erfolgen sollte. Es obliegt dem Auftraggeber, sich bei dem jeweiligen Trackingtool-Anbieter
Uber dessen Datenschutzbestimmungen und die datenschutzrechtlichen Implikationen zu
informieren und, falls erforderlich, entsprechenden MaBnahmen zu ergreifen (z.B. Anpassung
der eigenen Datenschutzerklarung auf der Website oder des Einwilligungsmechanismus).

Erganzend zu den allgemeinen Haftungsregelungen (Ziff. 12.) gilt das Folgende:

20.9.1.  Die Auftragnehmerin haftet nicht fir Schaden, die aufgrund von ungeplanten Ausfallen

bei Werbepartnern entstehen. Sie Ubernimmt insoweit auch keine Garantie fir die
Funktionsfahigkeit und Mangelfreiheit von eingesetzter Drittanbietersoftware und
-plattformen.

20.9.2. Dem Auftraggeber obliegt die Prifung der WerbemaBnahmen hinsichtlich der

albertbauer.com

branchenspezifischen Wettbewerbsbestimmungen und der jeweils geltenden Gesetze.
Die Auftragnehmerin haftet fir den Inhalt der Werbung nicht. Bei einem Verdacht auf
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Rechtswidrigkeit der WerbemaBnahmen ist die Auftragnehmerin berechtigt, die
Werbekampagne bis zum Nachweis der rechtlichen Unbedenklichkeit durch den
Auftraggeber zu unterbrechen. Die Auftragnehmerin wird den Auftraggeber Gber die
Unterbrechung informieren.

9.3. FiUr den Fall der Beauftragung im Bereich Social Media Marketing
(Facebook/Instagram, TikTok etc.) erkennt der Auftraggeber an, dass bestimmte
Produkte/Dienstleistungen gegen die Werberichtlinien der Plattformen verstoBen (z.B.
Produktfalschungen, gefdhrliche Produkte, unangemessene Inhalte) und sich die
Plattformen in diesem Fall unterschiedliche Sanktionen bis hin zur vollstandigen
Sperrung vorbehalten. Der Auftraggeber muss sich Uber die jeweils aktuellen
Werberichtlinien der Plattformen informieren und deren Einhaltung sicherstellen. Die
Auftragnehmerin Ubernimmt keinerlei Haftung resultierende Schaden, wenn der
Auftraggeber bestimme WerbemaBnahmen madchte, die ggf. gegen die
Werberichtlinien verstoBen.

Soweit nicht abweichend im Auftrag festgelegt, ist der Auftraggeber, wenn er
fremdbezogenes Material (z.B. Bild-, Ton- oder anderes Gestaltungsmaterial) eigenstandig
auBerhalb der Kampagne weiternutzen méchte, verpflichtet, die anfallenden Lizenzgeblhren
direkt an den Lizenzgeber abzufihren. Der Auftraggeber stellt die Auftragnehmerin in diesem
Zusammenhang von etwaigen Anspriichen des Lizenzgebers frei.

Im Falle einer Stornierung oder eines vorzeitigen Kampagnen-Abbruchs behalt sich die
Auftragnehmerin vor, dem Auftraggeber dadurch entstandene Kosten in Rechnung zu stellen.
Kosten, die in diesem Zusammenhang von Dritten (z.B. Werbepartner) erhoben werden,
werden von der Auftragnehmerin an den Auftraggeber weiterberechnet.

21. Mediaagenturleistungen

21.1.

21.2.

21.3.

21.4.
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Wenn und soweit die Auftragnehmerin Leistungen einer Mediaagentur erbringt, gelten
zusatzlich die nachfolgenden Bestimmungen:

Die Auftragnehmerin erbringt die im jeweiligen Auftrag und in dem zu vereinbarenden
Mediaplan festgelegten Leistungen; das kann insbesondere folgende Leistungen umfassen:
Audio-, Bild- und Bewegtbildinhalte fir die Kreation von Werbemitteln; Mediaanalyse,
Mediaforschung,  Wettbewerbsanalyse;  Mediastrategie, -beratung, -planung und
-optimierung; Mediaeinkauf, Konditionsverhandlung und Mediadurchfihrung;
Mediaabrechnung, Zahlungsverkehr, Kontrolle der Leistungserbringung der Medien,
Reporting, Online Tracking; Besprechungsberichte / Projektlisten; Zusammenarbeit mit ggf.
weiteren Kreativ-Agentur(en) und ggf. anderen Spezialagenturen; AdServer Leistungen;
Media-Leistungskontrolle.

Diese aufgeflhrten Leistungen erbringt die Auftragnehmerin dabei in den folgenden
Mediagattungen: Digital (Display, Video, Native); Paid Social; Programmatic; Mobile; Search-
Engine Advertising (SEA).

Die Auftragnehmerin nutzt die jeweils marktiblichen Standards und Techniken sowie im
klassischen und im digitalen Media-Bereich Ublicherweise genutzten Informationsquellen und
Planungs- und Einkaufssysteme. Hierzu zahlen sowohl auftragnehmereigene Tools als auch
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das  sekundarstatistische  Material  insbesondere  der groBen  Medien und
Marktforschungsinstitute und der Arbeitsgemeinschaft Media-Analyse (AG.MA).

Der Auftragnehmerin bewahrt den Auftraggeber mit der im Verkehr Ublichen Sorgfalt vor
Schaden und Risiken, die den Auftraggebern durch schlechte, verzdgerte oder Nichterflllung
der Verpflichtungen von Dritten, insbesondere der Medien entstehen kdnnen.

Die Auftragnehmerin kauft bei den Medienunternehmen fir den Auftraggeber Werbeplatze
nach deren Freigabe im jeweiligen Mediaplan ein. Die Auftragnehmerin handelt dabei
gegentber den Medienunternehmen im eigenen Namen und auf eigene Rechnung. Die
Auftragnehmerin verhandelt mit den Medienunternehmen im Hinblick auf die Erzielung
bestmdglicher  Einkaufskonditionen unter Einbeziehung von auftraggeber- und
auftragnehmerbezogenen Vorteilen wie Preisnachlasse, Skonto/Early Payment Discounts und
Freivolumen und berlcksichtigt dabei alle Umstande des Einzelfalls wie das
Gesamtauftragsvolumen, die Marktbedingungen, die Art der Medien oder Technologien sowie
das Budget und die Strategie des Auftraggebers. Die Auftragnehmerin gewahrleistet jedoch
keine objektiv bestmdglichen Einkaufsbedingungen.

Die Auftragnehmerin kauft bei technischen Diensteanbietern fir den Auftraggeber
Anwendungen und Dienstleistungen nach deren Freigabe im Mediaplan ein. Gegentber den
technischen Diensteanbietern handelt die Auftragnehmerin im eigenen Namen und auf eigene
Rechnung.

Der Auftragnehmerin und dem Auftraggeber ist bewusst, dass die Mediaagenturleistungen
steten  Wandlungen und Anpassungen an  gesellschaftliche,  wirtschaftliche,
informationstechnologische und politische Entwicklungen unterworfen sind. Die Parteien
werden sich daher wahrend der Laufzeit des Auftrages im zumutbaren Umfang kontinuierlich
um eine Optimierung der relevanten Leistungen bemihen. Entstehende Mehrkosten durch
eine Leistungsanpassungen tragt der Auftraggeber.

Art und Umfang der Leistungsnachweise werden im jeweiligen Auftrag festgelegt. Falls keine
Festlegung erfolgt, wird die Auftragnehmerin nach Auftragsende einen End-Report erstellen,
der die Daten zu den angefallenen Medienkosten und technischen Kosten, die flir die
Kampagnenziele relevanten Kennziffern, wie z.B. TKP, RW, etc. enthalt.

Soweit dir Auftragnehmerin die Medienkosten oder technischen Kosten auf eigene Rechnung
an die Medienunternehmen oder technischen Diensteanbieter zahlt, ist der Auftraggeber
verpflichtet, der Auftragnehmerin im Voraus diese Medienkosten oder technischen Kosten zu
Uberweisen. Die Auftragnehmer erstellt zu diesem Zweck Vorausrechnungen.

Die Auftragnehmerin nimmt die monatliche Endabrechnung nach Ablauf der Schaltungen und
Vorliegen samtlicher abrechnungsrelevanter Unterlagen der Medienunternehmen oder
technischen Diensteanbieter vor. Nachbelastungen (sofern sich zwischen einer
Vorausrechnung und der Endabrechnung ein offener Saldo zu Gunsten der Auftragnehmerin
ergibt) bzw. Gutschriften (sofern sich zwischen einer Vorausrechnung und der Endabrechnung
ein offener Saldo zugunsten des Auftraggebers ergibt) sind innerhalb von vierzehn (14) Tagen
nach Rechnungseingang vom Auftraggeber zu zahlen bzw. durch die Auftragnehmerin zu
erstatten. Fir den Fall, dass sich nach Erstellung der Endabrechnung Nachbelastungen oder
Gutschriften noch ergeben, stellt die Auftragnehmerin erneut eine Rechnung aus. Diese
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Nachbelastungen oder Gutschriften sind ebenfalls innerhalb von vierzehn (14) Tagen nach
Rechnungseingang vom Auftraggeber zu zahlen bzw. durch die Auftragnehmerin zu erstatten.

Falls der Auftraggeber einen Auftrag storniert, wird er soweit von den fir die Schaltung
anfallenden Kosten frei, wie diese von den Medienunternehmen oder technischen
Diensteanbietern nicht erhoben oder - im Falle einer bereits erfolgten Vorauszahlung -
erstattet werden. Bereits erfolgte Vorauszahlungen an die Auftragnehmerin werden insoweit
zurlckerstattet.

22. Bestellysteme

22.1.

22.2.

22.3.
22.4.

Wenn und soweit der Auftraggeber digitale Bestellsysteme nutzen kann, geschieht dies nach
MaBgabe der jeweiligen Bedingungen fir diese digitalen Bestellsysteme. Die Auftragnehmerin
haftet nicht flr Nachteile, die durch die Nutzung dieser digitalen Bestellsysteme geschehen,
wenn diese durch eine fehlerhafte Nutzung durch den Auftraggeber oder Fehler in der Sphare
des Anbieters geschehen.

Die Auftragnehmerin hat keine Pflicht, digitale Bestellsysteme anzubieten, wenn dies nicht
ausdricklich im jeweiligen Auftrag vereinbart wird.

Die Auftragnehmerin behalt sich vor, die verfligbaren digitalen Bestellsysteme zu andern.

Sollten fur die Bereitstellung zusatzliche Aufwande und Kosten entstehen, sind diese vom
Auftraggeber zu trage ist.

23. Hohere Gewalt

23.1.

Als hdhere Gewalt gelten Ereignisse oder Umstande, die eine Partei daran hindern, eine oder
mehrere ihrer vertraglichen Verpflichtungen aus dem Vertrag zu erfillen, wenn und soweit

23.1.1.  diese Ereignisse und Umstande auBerhalb der zumutbaren Kontrolle der Parteien

liegen und

23.1.2. zum Zeitpunkt des Vertragsabschlusses nicht in zumutbarer Weise vorhersehbar

waren und

23.1.3.  deren Auswirkungen von der betroffenen Partei nicht in zumutbarer Weise hatten

23.2.

23.3.
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vermieden oder (berwunden werden konnen.

Es wird vermutet, dass folgende Ereignisse und Umstande diese Voraussetzungen erfillen:
Krieg, Burgerkrieg, Aufruhr, Rebellion, Terrorakte, Sabotage, Handelsbeschrankungen,
rechtmaBige oder unrechtmaBige Amtshandlungen, Enteignungen, Explosion, Feuer, langerer
Ausfall von Transportmitteln oder sonstiger Infrastruktur, Epidemien, Pandemien,
Naturkatastrophen und Arbeitsunruhen. Dies qgilt bei Dauerereignissen der zuvor genannten
Art auch, insoweit sich die Lage wahrend des Dauerereignisses auBBerhalb der zumutbaren
Kontrolle verandert und die betroffene Partei die Auswirkungen nicht in zumutbarer Weise
vermeiden oder Gberwinden kann.

Die betroffene Partei ist von ihrer Leistungspflicht befreit, solange die hohere Gewalt
andauert.
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Die Auftragnehmerin kann sich auch dann auf Ziffer 20.1 berufen, wenn eine Verpflichtung
zwar nicht unmdglich geworden ist, aber die Auftragnehmerin bzw. ihr Auftraggeber ihr
Leistungsinteresse an der von dem Leistungshindernis betroffenen Leistung verloren haben.

Beeintrachtigt die hohere Gewalt das Leistungsinteresse der Auftragnehmerin oder ihres
Auftraggebers, kann die jeweilige Partei mogliche und zumutbare Anpassungen des
Leistungsinhalts verlangen

Statt der Vertragspanpassung, kann die Auftragnehmerin vom Vertrag insgesamt
zuricktreten.

Sollte die Auftragnehmerin sich auf Grund eines Ereignisses oder Umstandes hoherer Gewalt,
insbesondere einer pandemischen Entwicklung, dazu entscheiden bzw. entscheiden missen,
ihre dem Auftraggeber gegenliber versprochenen Leistungen zu stornieren oder auszusetzen,
entfallt insoweit der primare Erflllungsanspruch des Auftraggebers. Diese Entscheidung wird
nicht als VerstoB3 gegen die Vertragsgrundlage zwischen den Parteien angesehen. Daneben
kann der Auftraggeber auch keine Schadensersatzanspriche wegen Verzdgerung,
Schlechterflllung oder anderen ihm entstandenen Kosten, die mit einer Stornierung oder
Aussetzung verbunden sind, gegenltber der Auftragnehmerin geltend machen.

Wenn ein Subunternehmer, Verkaufer, Lieferant oder sonstiger Drittanbieter von Waren oder
Dienstleistungen, der von der Auftragnehmerin beauftragt wurde (zusammenfassend
"Drittanbieter" genannt), sich daflir entscheidet, die Bereitstellung seiner Waren,
Dienstleistungen oder Verpflichtungen aufgrund eines Ereignisses oder Umstandes hoherer
Gewalt, insbesondere einer pandemischen Entwicklung, zu stornieren oder auszusetzen, ist
die Auftragnehmerin nicht fir Verzégerungen, Kosten oder Schaden haftbar, die mit der
Stornierung oder Aussetzung dieses Drittanbieters verbunden sind.

Tritt einer der in Ziffer 20.7 und/oder Ziffer 20.8 genannten Falle ein oder entscheidet sich der
Auftraggeber selbst wegen eines Ereignisses oder Umstandes hoherer Gewalt, insbesondere
einer pandemischen Entwicklung, eine Beauftragung der Auftragnehmerin auszusetzen oder
zu stornieren, wird die Auftragnehmerin wirtschaftlich angemessene Anstrengungen
unternehmen, um die mit einer solchen Aussetzung oder Stornierung verbundenen Kosten zu
mindern. Der Auftraggeber bleibt haftbar flir alle Kosten und Geblhren, die der
Auftragnehmerin und den Drittanbietern fir Waren und Dienstleistungen, die bis zum Datum
des Inkrafttretens der Aussetzung oder Stornierung bereitgestellt wurden, geschuldet
werden, sowie fur Kosten, die der Auftragnehmerin oder den Drittanbietern vor der
Aussetzung oder Stornierung entstanden sind, und fur alle Kosten, zu denen sich die
Auftragnehmerin oder die Drittanbieter auf einer nicht stornierbaren Basis verpflichtet haben.

24, Endabwicklung

24.1.

Erfolgt die Beendigung der Zusammenarbeit durch einseitige Kindigung durch den
Auftraggeber, gilt hinsichtlich eventueller Anspriiche Folgendes:

24.1.1.  Honorare und Abgaben, die aus der Beauftragung von Dritten erwachsen, tragt der
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Auftraggeber. Die Auftragnehmerin wird alle MaBnahmen ergreifen, um die
entsprechenden Betrage in dem geringstmdoglichen Umfang zu halten.
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24.1.2. Sofern wegen der Kindigung im Einzelfall laufende Auftrage nicht zu Ende gefuhrt

werden, die eine werkvertragliche Leistung zum Gegenstand haben, erhalt die
Auftragnehmerin die bereits erbrachten Leistungen vergultet und eine Restvergltung
in Hohe von 30% der vereinbarten Vergltung, die flr den noch nicht erbrachten Teil
der Werkleistung hatte gezahlt werden mussen. Einer besonderen Spezifizierung im
Sinne des § 648 BGB durch die Auftragnehmerin bedarf es nicht. Die Auftragnehmerin
ist berechtigt, den Nachweis zu erbringen, dass im Einzelfall eine hdhere prozentuale
Restvergltung anfallt.

2413. Wird die Auftragnehmerin flir den Auftraggeber im Rahmen eines

24.2.

24.3.

Dauerschuldverhaltnisses dienstvertraglich tatig, dessen Laufzeit langer als 6 Monate
ist, und klndigt der Auftraggeber, bevor die Halfte der Laufzeit des
Dauerschuldverhaltnisses um ist, zahlt der Auftraggeber eine Ausfallverglitung. Die
Hohe der Ausfallverglitung entspricht dabei entweder 25% der noch ausstehenden
Retainer-Vergltung flir die Laufzeit des Dauerschuldverhédltnisses oder der
Vergutung, die im Rahmen des Dauerschuldverhaltnissen in den letzten 30 Tagen vor
dem Kindigungszeitpunkt an die Auftragnehmerin gezahlt worden ist. Das Wahlrecht
hat die Auftragnehmerin.

Bei einer Kiindigung ist das Verhalten gegenlber der Presse und PR-Strategie zwischen den
Parteien abzustimmen, um geschéaftsschadigende Meldungen - auch von dritter Seite - zu
vermeiden.

Die Auftragnehmerin ist, sofern der Auftragnehmer nicht in Textform widerspricht, berechtigt,
den Auftraggeber auch nach Abschluss des jeweiligen Auftrags als Referenz zu benennen (z.B.
auf der Website oder auf Social-Media-Kanalen). Dieses Einverstandnis ist jederzeit und ohne
Angaben von Grinden widerruflich.

25. Schlussbestimmungen

25.1.

25.2.

25.3.
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Mindliche Nebenabreden bestehen nicht. Abweichende oder  erganzende
individualvertragliche Regelungen zu diesen AGB oder des erteilten Auftrages bedurfen zu
ihrer Wirksamkeit der Schriftform und gelten ausschlieBlich fir den jeweiligen Auftrag. Dies
gilt auch fur die Abbedingung der Schriftformklausel. Bei abweichenden Regelungen in
Auftragen gentigt die Textform.

Sollte eine der Bestimmungen dieser AGB oder des Auftrages unwirksam sein oder werden,
beriihrt dies nicht die Wirksamkeit der AGB oder des Auftrages im Ubrigen. An die Stelle der
unwirksamen oder undurchflihrbaren Regelung soll diejenige wirksame und durchflihrbare
Regelung vereinbart werden, deren Wirkungen der wirtschaftlichen Zielsetzung am nachsten
kommen, die die Vertragsparteien mit der unwirksamen bzw. undurchfihrbaren Bestimmung
verfolgt haben. Das Gleiche gilt im Falle einer Regelungslicke.

Gerichtsstand und Erfillungsort ist der Sitz der Auftragnehmerin, es sei denn, dass vom
Gesetz zwingend ein anderer Ort vorgeschrieben ist. Ein an sich unzustandiges Gericht des
ersten Rechtszuges wird durch ausdrlickliche oder stillschweigende Vereinbarung der
Parteien zustandig, wenn die Vertragsparteien Kaufleute, juristische Personen des
offentlichen Rechts oder &ffentlich-rechtliche Sondervermdgen sind. Es gilt deutsches Recht
unter Ausschluss des UN-Kaufrechts.
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25.4.  Sofern nach diesen AGB eine schriftliche Erklarung festgelegt wird, ist diese auch durch

E-Mail oder Telefax erfullt.

Stand: 01.10.2025

albertbauer.com



	​Allgemeine Geschäftsbedingungen (AGB) 
	1.​Geltungsbereich 
	2.​ Allgemeine Zusammenarbeit 
	3.​Allgemeine Mitwirkungsleistungen des Auftraggebers 
	4.​Leistungsumfang, Lieferzeit, Erfüllungsort 
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